OLG Hamm: Restitutionsklage im Arzthaftungsrecht
Beschluss vom  14.7.2003 – 3 W 24/03

1. Die sofortige Beschwerde gegen einen Prozesshilfe verweigernden Beschluss einer Berufungszivilkammer im Rahmen einer Restitutionsklage ist unzulässig. Dies gilt auch dann, wenn die Zivilkammer möglicherweise irrtümlich als erstinstanzliches Gericht entschieden hat. 
2. Frühere Behandlungsunterlagen sind keine Urkunden i.S.v. § 580 Nr. 7b ZPO 
(LG Münster – 11 O 1055/03)

Aus den Gründen:
I. Der Restitutionsbeklagte nahm 1997 eine Implantatversorgung im Oberkiefer der Restitutionsklägerin vor. Später behauptete die Restitutionsklägerin Behandlungsfehler und Aufklärungsdefizite. Das AG wies ihre u.a. auf Schmerzensgeld und Feststellung gerichtete Klage ab. Durch Urteil vom 10.1.2002 (11 S 5/01) wies das LG Münster die Berufung der Klägerin zurück. 

Mit der Restitutionsklage macht die Klägerin im Wesentlichen geltend: Anlässlich eines stationären Aufenthaltes im St. …hospital in Ue. vom 30.7.2002 bis zum 6.8.2002 sei festgestellt worden, dass sich zwei Implantate (11 und 23) gelockert hätten. Eine Implantatversorgung ihres Oberkiefers sei auch gar nicht möglich; Knochenmaterial sei nicht ausreichend vorhanden. Der Arztbericht des St. …Hospital Ue. vom 10.4.2003, dem dies zu entnehmen sei, sei eine Urkunde, auf die die Restitutionsklage gestützt werden könne. 

Das LG hat den Antrag der Restitutionsklägerin auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe zurückgewiesen, weil der Arztbericht nach Schluss der mündlichen Verhandlung im Vorprozess errichtet wurde. 

Mit der sofortigen Beschwerde trägt die Restitutionsklägerin vor: Der Arztbericht vom 10.4.2003 beruhe auf älteren Krankenunterlagen. Bereits bei der Erstvorstellung im St. ..Hospital am 1.9.2001 sei festgestellt worden, dass die Implantate in regio 11 und 23 gelockert gewesen seien. Ferner hält sie es für zulässig, mit der Restitutionsklage neue Behandlungsfehler zu rügen. 

II. Die sofortige Beschwerde hat keinen Erfolg. 

1. Sie ist bereits unzulässig. (Wird ausgeführt.)
2. Der Senat weist darauf hin, dass die sofortige Beschwerde auch in der Sache unbegründet wäre. Das LG hat zutreffend darauf abgestellt, dass der Arztbericht vom 10.4.2003 nach Schluss der letzten mündlichen Verhandlung im Vorprozess abgefasst wurde. Die Restitutionsklägerin beruft sich zu Unrecht darauf, dass der Arztbericht vom 10.4.2003 auf eine bereits am 1.9.2001 erfolgte Untersuchung Bezug nehme. Es mag sein, dass bestimmte, von der Restitutionsklägerin nicht in das damalige Verfahren eingeführte Behandlungsunterlagen bereits vor der (letzten) mündlichen Verhandlung des Berufungsgerichts am 10.1.2002 existierten. Die Benutzung einer Urkunde, die nur eine neue Beweiserhebung durch ein neues Sachverständigengutachten auslösen soll, ist jedoch im Restitutionsverfahren unzulässig (Zöller/Greger, ZPO, 23. Aufl., § 580 Rz. 18). Das gilt z.B. für ein früheres fachärztliches Gutachten (OVG Bremen v. 19.3.1990 – 2 T 1/90, NJW 1990, 2337). Für frühere Behandlungsunterlagen gilt nichts anderes. Auch sie sind keine Urkunden i.S.v. § 580 Nr. 7b ZPO. Denn auch hier geht es letztlich nicht um einen Urkundenbeweis. Die Auswertung der Behandlungsunterlagen zielt darauf, eine neue sachverständige Bewertung in den Prozess einzuführen. Unabhängig davon ist es ein schuldhaftes Versäumnis der Restitutionsklägerin, dass sie diese Behandlungsunterlagen im früheren Verfahren nicht vorgelegt hat (§ 582 ZPO). 

Neue Behandlungsfehler können i.Ü. unabhängig von den engen Voraussetzungen des Restitutionsverfahrens nach Rechtskraft des Vorprozesses nicht mehr geltend gemacht werden (§ 322 Abs. 1 ZPO). Die Rechtskraft des Vorprozesses ergreift sämtliche dem Behandlungsgeschehen möglicherweise anhaftenden Fehler, unabhängig davon, ob sie vom Patienten im Prozess vorgetragen worden sind oder nicht (OLG Hamm, Urt. v. 27.1.1999 – 3 U 58/98, OLGReport Hamm 1999, 357; OLG Saarbrücken, Urt. v. 12.7.2000 – 1 U 1082/99-263, VersR 2002, 193). 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 97 Abs. 1, 127 Abs. 4 ZPO. 

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil die gesetzlichen Voraussetzungen des § 574 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen. 
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